
 

7. Mängelansprüche 

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Lieferant unter Ausschluss 

weiterer Ansprüche - vorbehaltlich der Regelungen unter Nummer 8 - Gewähr wie 

folgt: 

7.1 Sachmängel 

7.1.1 Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Lieferanten 

nachzubessern oder mangelfrei zu ersetzen (Nachbesserung oder Nach-

/Ersatzlieferung; nachfolgend zusammenfassend: „Nacherfüllung“), die sich in Folge 

eines vor dem Gefahrübergang liegen¬den Umstandes als mangelhaft herausstellen. 

7.1.2 Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferanten unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen. 

7.1.3 Beanstandete Teile sind dem Lieferanten erst auf seine Anforderung 

zurückzusenden. Die Kosten für die Rücksendung der beanstandeten Teile trägt der 

Besteller. 

7.1.4 Der Lieferant kann die Herausgabe und Übereignung ersetzter Teile verlangen. 

7.1.5 Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Käufers nur in einem Umfang 

zurückgehalten werden, der in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen 

Sachmängeln steht. Der Besteller kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine 

Mängelrüge geltend gemacht wird, deren Berechtigung unzweifelhaft ist. Erfolgt die 

Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferant berechtigt, hierdurch entstandene 

Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen. 

7.1.6 Zur Vornahme aller dem Lieferanten notwendig erscheinenden Arbeiten zur 

Nacherfüllung hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferanten die 

erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, anderenfalls ist der Lieferant von der 

Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der 

Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer 

Schäden, wobei der Lieferant sofort zu verständigen ist, hat der Besteller das Recht, 

den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferanten Ersatz 

der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. 

7.1.7 Von den durch die Nacherfüllung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der 

Lieferant, soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt, die Kosten des 

Ersatzstückes einschließlich des Versandes. 



 
Soweit der Besteller Ersatz der bei ihm entstandenen oder von ihm aufgrund 

Gesetzes seinem Kunden erstatteten Aufwendungen verlangt, ist der vom 

Lieferanten zu leistende Ersatz nach folgender Maßgabe zu bestimmen: 

a) Ersatz ist nur für zum Zweck der Nacherfüllung erforderliche Ein- und 

Ausbaukosten sowie Transportkosten zu leisten. Bei der Bestimmung der Höhe 

dieses Ersatzes sind die wirtschaftlichen Gegebenheiten des Lieferanten, Art, Umfang 

und Dauer der Geschäftsverbindung wie auch Grad der Verursachung und eines 

etwaigen Verschuldens durch den Lieferanten und die Einbausituation des 

betroffenen Liefergegenstandes angemessen zugunsten des Lieferanten zu 

berücksichtigen. Insbesondere muss der vom Lieferanten zu leistende Ersatz in 

einem angemessenen Verhältnis zum Wert des betroffenen Liefergegenstandes sowie 

zum Jahresumsatz zwischen Lieferant und Besteller mit diesen Liefergegenständen 

stehen. 

b) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, soweit der Besteller seinerseits die Haftung 

gegenüber seinem Kunden wirksam beschränkt hat. Dabei wird der Besteller bemüht 

sein, Haftungsbeschränkungen in rechtlich zulässigem Umfang auch zugunsten des 

Lieferanten zu vereinbaren. 

7.1.8 Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum 

Rücktritt vom Vertrag, wenn der Lieferant – unter Berücksichtigung der gesetzlichen 

Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte angemessene Frist für die Nacherfüllung wegen 

eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel 

vor, steht dem Besteller lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. 

Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt ansonsten aus¬geschlossen. 

Weitere Ansprüche bestimmen sich nach Nummer 8.2. 

7.1.9 Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: 

Nur unerhebliche Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit, nur 

unerhebliche Beeinträchtigungen der Brauchbarkeit, ungeeignete oder 

unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den 

Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, 

nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, nach dem Vertrag nicht 

vorausgesetzte besondere äußere Einflüsse – sofern sie nicht vom Lieferanten zu 

verantworten sind. 

7.1.10 Garantiezusagen durch den Lieferanten, insbesondere Beschaffenheits- und 

Haltbarkeitsgarantien, beispielsweise in Lieferspezifikationen, Lastenheften, 

Pflichtenheften, Leistungsbeschreibungen, Leistungsverzeichnissen oder sonstigen 



 
Unterlagen, sind vorbehaltlich der Regelung in Nummer 1.1 ausdrücklich 

ausgeschlossen, auch wenn sie als solche bezeichnet sind. 

7.1.11 Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine 

Haftung des Lieferanten für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne 

Zustimmung des Lieferanten vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes. 

7.1.12 Für die Funktion und Laufeigenschaften der Liefergegenstände sind die 

Ergebnisse auf dem Prüfstand des Lieferanten maßgebend. Für Störungen, die durch 

die Ein¬bauverhältnisse oder unsachgemäße Bedienung und Wartung auftreten, 

übernimmt der Lieferant keine Haftung. 

7.1.13 Eine Nacherfüllung, gleich in welcher Form, stellt in keinem Fall ein 

Anerkenntnis eines Anspruchs des Bestellers dar. 

7.2 Rechtsmängel 

7.2.1 Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von im Zeitpunkt 

des Eigentumsübergangs bestehenden gewerblichen Schutzrechten oder 

Urheberrechten Dritter in der Bundesrepublik Deutschland, wird der Lieferant auf 

seine Kosten dem Be¬steller grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch 

verschaffen oder den Liefergegenstand in für den Besteller zumutbarer Weise derart 

modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. 

Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist 

nicht möglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den 

genannten Voraussetzungen steht auch dem Lieferanten ein Recht zum Rücktritt 

vom Vertrag zu. 

Darüber hinaus wird der Lieferant den Besteller von unbestrittenen oder rechtskräftig 

festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen. 

7.2.2 Die in Nummer 7.2.1 genannten Verpflichtungen des Lieferanten sind 

vorbehaltlich der Regelungen in Nummer 8.2 für den Fall der Schutz- oder 

Urheberrechtsverletzung ab¬schließend. Sie bestehen nur, wenn 

a) der Besteller den Lieferanten unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder 

Urheberrechtsverletzung unterrichtet, 

b) der Besteller dem Lieferanten in angemessenem Umfang bei der Abwehr der 

geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. dem Lieferanten die Durchführung 

der Modifizierungsmaßnahmen gemäß Nummer 7.2.1 ermöglicht, 

c) dem Lieferanten alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher 

Regelungen vorbehalten bleiben, 

d) der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Bestellers beruht und 



 
e) die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Besteller den 

Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise 

verwendet oder die Schutzrechtsverletzung sonst zu vertreten hat. 

7.3 Alle Mängelansprüche verjähren in 24 Monaten. In Abweichung hiervon gelten 

die gesetzlichen Verjährungsfristen für Mängel eines Bauwerks oder für 

Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 

Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. Die 

Regelung in Nummer 9.2 bleibt unberührt. 
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